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Ministerialentwurf für ein Bundesgesetz, mit dem das Urheberrechtsgesetz und das 

Verwertungsgesellschaftengesetz 2006 geändert werden (Urheberrechts-Novelle 2015 - Urh-Nov 

2015) 

 

Stellungnahme des Verbandes österreichischer FilmschauspielerInnen (VÖFS) 

 

Der VÖFS nimmt zum o.a. Entwurf wie folgt Stellung: 

Grundsätzlich begrüßt unser Verband die lange überfällige Novellierung des 

UrheberInnenrechtsgesetzes, kann aber nicht umhin, auf – für unsere Berufsgruppe und die 

Filmschaffenden markante -Mängel hinzuweisen und dringend zu ersuchen, diese zu beseitigen.  

Zwar hat der Gesetzgeber nunmehr die Beseitigung der cessio legis für FilmurheberInnen 

vorgesehen, doch bleibt der nun vorliegende Entwurf hinter dem aus dem Jahr 2012 insofern – und 

für uns absolut unverständlich – weit zurück, als die cessio legis für unsere Berufsgruppe weiterhin 

gültig sein soll. Wir weisen das in aller Entschiedenheit zurück! 

Der § 69 ist daher zumindest wie folgt zu ändern: Die Verwertungsrechte ausübender KünstlerInnen, 

die an den zum Zweck der Herstellung eines gewerbsmäßig hergestellten Filmwerks oder anderen 

kinematographischen Erzeugnisses vorgenommenen Darbietungen in Kenntnis dieses Zwecks 

mitgewirkt haben, stehen dem Inhaber des Unternehmens  (Filmhersteller beziehungsweise 

Hersteller) im Zweifel zu. Aus den Erläuterungen geht nicht hervor, warum es zu dieser 

Schlechterstellung der SchauspielerInnen kommt. 

Im Übrigen weisen wir auf die Stellungnahme des Dachverbandes der Filmschaffenden  sowie auf die 

der Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden und auf das Positionspapier der 

Verwertungsgesellschaften zur Speichermedienvergütung hin. Wir schließen uns inhaltlich diesen 

Stellungnahmen an und ersuchen, die vorgeschlagenen Änderungen in die Gesetzesnovelle 

einfließen zu lassen. 

 

Wien, am 12. Juni 2015 
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